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Halliſche J
für Stadt

Jn der Expedition des Couriers,

Jnſerate für den Courier werden an

Jn Magdeburg in der Creutz-
ſchen Buchhandlung,

weg No. 156.

Zeitung
und Land.

Redakteur Dr. Schadeberg

v 149. Halle, Mittwoch den 30. Juni 1847.
Hierzu eine Beilage.

Bei Ablauf des Vierteljahres wollen unſere geehrten Leſer ſich erinnern, daß die Pranumeration auf das dritte Quartal
dieſes Jahres, Juli bis September (mit Funf und Zwanzig Silbergroſchen, ſofern die Abnahme unmittelbar von uns ge
ſchieht) noch vor Ende dieſes Monats zu entrichten iſt.

Ganz beſonders erſuchen wir unſere auswärtigen geehrten Leſer dies zu berückſichtigen und namentlich die Beſtellungen
bei den Königl Wohlloöbl. Poſtanſtalten ſo zeitig als moglich, jedenfalls aber noch in dieſem Monate, machen zu wollen.

Alle auf das allgemeine Jntereſſe Bezug habende Verfügungen und Bekanntmachungen des Königl. Wohllöbl. Landraths-
Officium des Saalkreiſes werden auch fernerhin durch unſer Blatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

Halle, den 17. Juni 1847. Expedition des Couriers.
Schwetſchke.

Deutſchland.
Jn der Sitzung der Herren-Kurie am 19. Juni kam

der zweite Antrag der Stande-Kurie uüber den Wegfall der
Ausſchuſſe zur Erörterung. Die drei Stände hatten dieſen
Wegfall einſtimmig beantragt. Zunächſt entfernte die
Kurie des Herrenſtandes die Bezugnahme auf das fruühere
Recht alsdann veränderte ſie die Ausſchuſſe in einen Aus-
ſchuß. Die Abtheilung der Herren Kurie ſchlug folgenden
Antrag vor:

Se. Majeſtät allerunterhänigſt zu bitten, den Wegfall
des durch die Verordnung vom. 3. Febr. 1847 geſchaffe
nen ſtändiſchen Ausſchuſſes ausſprechen zu wollen.

Fur dieſen Antrag waren 34 Stimmen und 32 dage-
gen, hatte alſo nicht die erforderliche Majorität von z.
Es fehlten nur noch 10 Stimmen an der Majorität. Durch
ein kaum nennenswerthes Minimum von 10 Stimmen war
der Beſchluß von uüber 600 ſtaändiſchen Mitgliedern verwor-
fen worden.

Darauf kam folgendes Amendement des Fürſten W.
Radziwill zur Abſtimmung:

Se. Majeſtät den König zu bitten, die Verordnung des
Z. Febr. e. uüber den Vereinigten Ausſchuß und deſſen
Befugniſſe allergnädigſt dahin abändern zu wollen, daß
dieſem Ausſchuſſe in ſeinem Verhältniſſe zu dem Verei-
nigten Landtage keine weitern Rechte eingeräumt werden
möchten, als ſolche dem ſtändiſchen Ausſchuſſe der Pro
vinziallandtage dieſem letztern gegenüber durch die Ver-

ordnung vom 21. Juni 1842 beigelegt waren und ſolches
näher aus den F. 2 und 4 der letztgedachten Berord-
nung hervorgeht.

Die Kurie nahm den Antrag mit 45 gegen 21 Stim-
men an.

Der dritte Antrag der Stände-Kurie ging dahin, der
Beirath des Vereinigten Landtags könne durch die Verhand-
lungen mit einzelnen Provinziallandtagen nicht ausgeſchloſ-
ſen werden. Die Abtheilung der Herren-Kurie empfahl den
Beitritt zu dieſem Antrage und Graf Arnim gab folgende
treffende Erläuterung:

Jn Bezug auf die Frage und den Sinn des Antrages ſo
wie uber die Folgen, die die Erfullung der Bitte haben wuärde,
erlaube ich mir folgende Ausfuhrung meiner Anſichten. Jch
habe ſo verſtanden, daß ſie ſich zunächſt bezieht auf die Be
ſtimmung des Patents, wonach Se. Majeſtät Sich vorbehalte,
allgemeine Geſetze, ſtatt ſie dem Vereinigten Landtag vorzulegen,
allen acht einzelnen Provinzial Landtagen zu übergeben. Dieſe
Fakultät hat ſich Se. Majeſtat in der Verordnung vom 3. Fe
bruar vorbehalten. Das Geſetz vom Juni 1823 ſagt;

„Den Provinzial-Landtagen, ſo lange keine allgemeinen ſtan
diſchen Verſammlungen ſtattfinden die Entwurfe ſolcher all
gemeinen Geſetze, welche Veränderungen in Perſonen und
Eigenthumsrechten und in den Steuern zum Gegenſtande
haben, ſo weit ſie die Provinz betreffen, zur Berathung vor
legen laſſen.“

Bei Beginn des Landtages und auch im Laufe deſſelben
ſprach ſich die Anſicht aus, es ſei dangch geſetzlich unzuläſſig, den



ProvinzialLandtagen ferner allgemeine Geſetze, die die ganze
Monarchie betreffen, vorlegen zu laſſen. Weil im vorgeleſenen
Paragraphen des Geſetzes von 1823 ſtand, daß, ſo lange keine
allgemeine ſtändiſche Verſammlung beſtände, ſie den Provinzial
Landtagen vorgelegt werden ſollten, ſo ſchloß man daraus,
daß, da nun, wo eine allgemeine Verſammlung beſtande, ſie
den Provinzial-Landtagen nicht mehr vorgelegt werden könnten.
Dieſe Schlußfolgerung möchte nicht ganz als zutreffend anzuer-
kennen ſein. Nach der ſtändiſchen Provinzial- Geſetzgebung ſol
len die Provinzial Stände zwar ſo lange die Stelle der allge-
meinen erſetzen, als keine allgemeinen Stände da ſind; ob es
aber nun nicht mehr rechtlich zulaſſig ſei, den einzelnen Pro-
vinzial Landtagen ein ſolches Geſetz mit rechtlicher Wirkung vor
zulegen möchte zweifelhaft ſein; allein unzweifelhaft iſt es, daß
es zweckmäßig erſcheint, eine Bitte auszuſprechen, die in dem
Geſetze ihren Grund findet, dahin daß wir, abgeſehen von der
rechtlichen Zuläſſigkeit, Se. Majeſtät den König bitten, da nun
allgemeine ſtändiſche Verſammlungen da ſind, künftig ſolche Ge
ſetze, die die ganze Monarchie betreffen und daher allgemeine
Geſetze zu nennen ſind, nicht mehr den einzelnen Provinzial
Landtagen, ſondern dem Vereinigten Landtage vorlegen zu laſ-
ſen. Das ſcheint mir eine mit der früheren Geſetzgebung über
einſtimmende Bitte zu ſein. Was die aufgeworfenen Fragen
betrifft, ſo antworte ich zunächſt auf die Bemerkung des durch
lauchtigſten Redners daß dadurch ein doppelter Beirath noth
wendig ſein würde. Den halte ich weder fur nöthig noch räth-
lich, er wurde ein weitläufiges und höchſt unzweckmaßiges Ver
fahren ſein. Jn den Motiven der Drei-Stände-Kurie iſt aller
dings der Satz enthalten

„Wenn es nun Sr. Majeſtät natürlich freiſtehen wird den
Beirath der Provinzial- Landtage zu erfordern, ſo glaubt die
Kurie der drei Stände dennoch nicht, daß dadurch der Bei-
rath des Vereinigten Landtags rechtsgültig erſetzt werden
kann.“

Dieſe Aeußerung habe ich und Andere nicht anders ver-
ſtanden als daß die Kurie der drei Stande dem Ermeſſen Sr.
Majeſtät nicht hat vorgreifen wollen, inſofern Sie es fur an
gemeſſen halten ſollten, den Provinzial Landtagen eine Sache
zur vorläufigen Begutachtung zu uübergeben. Es ſcheint das
nichts weiter zu ſein als eine Begegnung der Anſicht, als wolle
der Landtag der Krone eine Schranke anlegen, den Beirath der
Provinzial- Landtage zu hören die Drei-Stände Kurie knuüpft
aber daran die Bitte, den ſtändiſchen Beirath der Provinzial
Landtage nunmehr aufzugeben und die Geſetze dem Vereinigten
Landtage vorzulegen, welche nur ſo lange den Provinzial- Land
tagen hätten vorgelegt werden dürfen, als keine Vereinigte
Stande Verſammlung beſtanden hatte. Die praktiſche Folge
von der Gewährung dieſer Bitte wird nun die ſein daß allge-
meine Landes- Geſetze nicht auf einzelnen Landtagen, ſondern
nur dem Vereinigten Landtage vorgelegt werden. Es iſt als
unvermeidlicher Uebelſtand angeſehen worden daß von acht ver-
ſchiedenen Landtagen acht verſchiedene Anſichten ausgehen wo
gegen nach der gewunſchten Einrichtung man nur ein einziges
Votum erhalten wurde. Es iſt das einzige praktiſche Moment
dagegen fruüher hervorgehoben worden, daß es ſich von Geſetzen
handeln konne, die die ganze Monarchie beträfen, die uüberaus
einfach wären, deren baldige Promulgation von hoöchſter Wich-
tigkeit ware, und bei denen es höochſt nachtheilig ſein könne,
wenn ſie drei oder vier Jahre, je nachdem die Wiederkehr des
Landtags beſtimmt werden möchte, verſchoben würden. Es iſt
dies Bedenken aber doch nicht von ſolchem Gewicht; denn wenn
es ſich davon handelte, eine ſolche Verordnung zu treffen, ſo
wurde ſie ſich immer auch in die Form vorläufiger provinzieller
Anordnungen kleiden laſſen. Es kann ſich hier nur um Fälle
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handeln, wo das Gebot des Augenblickes herrſcht, und von Ge
ſetzen und Maßregeln die unbedenklich für das Land höchſt
wunſchenswerth erſcheinen, und da wurde es ſich formell recht
fertigen laſſen, wenn man ſie vorläufig in Form von Provin
zial-Geſetzen erließe. Damit wäre dem Grundſatz des ſtaändi
ſchen Geſetzes genugt und doch das Bedurfniß erfüllt. Es ſteht
aber dieſe Ruückſicht derjenigen nach, daß man nicht möge fer
ner von acht einzelnen Landtagen über ein und daſſelbe Geſetz
acht Vota erfordern, wahrend der König das Mittel habe, von
dem Vereinigten Landtage in corpore ein Votum zu erlangen

auf etwas Weiteres geht dieſe Bitte nicht hin, als daß Se.
Majeſtät der König die Fakultät, die im Patent zu liegen
ſcheint, daß z. B. das Strafgeſetzbuch oder ahnliche Geſetze,
die weſentliche Veränderungen im ganzen Gerichtsweſen zur
Folge hatten nicht dem Vereinigten Landtage, ſondern den ein
zelnen Provinzial-Landtagen vorzulegen ſeien, die Fakultät, den
Vereinigten Landtag bei ſolchen ganz ex nexu zu laſſen,
daß dieſe nicht in Ausfuhrung gebracht werden möge. Und dies
Geſuch grundet ſich darauf, weil es den Geſetzen zu entſprechen
ſcheint, daß, nachdem der König einmal den Vereinigten Stän-
dekörper geſchaffen hat, dieſer auch aufgefordert werde, ſein
Gutachten abzugeben, wo es ſich von allgemeinen Landesgeſetzen
handelt.

Jch erlaube mir, hinzuweiſen auf H. 3 der zweiten Verord
nung vom 3. Februar. Jn ihm liegt, nach meiner Meinung,
die Löſung über den Sinn der Bitte ſehr deutlich. Vergleicht
man den H. 12 der erſten Verordnung mit H. 3 der zweiten Ver
ordnung ſo findet ſich, daß in erſterer geſagt iſt:

„Wir behalten Uns vor, den nach dem Geſetze vom 5. Juni
1823 erforderlichen ſtändiſchen Beirath zu den Geſetzen, welche
Veränderungen in Perſonen und Eigenthumsrechten oder an
dere, als die im H. 9 bezeichneten Veränderungen in den
Steuern zum Gegenſtande haben, wenn dieſe Geſetze die ganze
Monarchie oder mehrere Provinzen betreffen, in dazu geeigneten
Fällen von dem Vereinigten Landtage zu erfordern, welcher
denſelben mit voller rechtlicher Wirkung zu geben befugt iſt.“

Se. Majeſtät ſagt: Wir behalten dieſes Uns vor. Es liegt
alſo darin ein Zweifel, ob es in allen Fällen geſchehen wird, und
man iſt der Anſicht, es ſei Abſicht der ſtändiſchen Geſetzgebung
geweſen dieſen Beirath zu erfordern. Dieſer Zweifel wird be
ſtärkt durch die Beſtimmung des 3 der zweiten Verordnung,
welcher am Schluß lautet:

„Wie Wir aber in der die Bildung des Vereinigten Landta
ges betreffenden Verordnung vom heutigen Tage bereits vorbe
halten haben, auch von dieſem dergleichen Gutachten in dazu
geeigneten Fällen zu erfordern, ſo wollen Wir Uns gleichfalls
vorbehalten Geſetze der erwähnten Art, welche die ganze Mo
narchie oder mehrere Provinzen betreffen, ausnahmsweiſe auch
den Provinzial Landtagen zur Begutachtung worzulegen, wenn
dies aus beſonderen Gründen, namentlich der Beſchleunigung
wegen, räthlich erſcheinen möchte.“

Durch dieſe beiden Beſtimmungen iſt nun die Sorge ent-
ſtanden, daß der Vereinigte Landtag gewiſſermaßen in ſeiner Wir
kung annullirt werden könnte daß alſo in geſetzlicher Weiſe ſich
die Thätigkeit des Vereinigten Landtages völlig auflöſen und zer
ſplittern könnte in die Thätigkeit von acht Provinzial Landtagen.
Nach dem Buchſtaben des Geſetzes könnte es dahin kommen, daß
alle allgemeinen, die Monarchie betreffenden Geſetze von den 8
Provinzial Landtagen berathen werden nach der Abſicht des Ge-
ſetzgebers gewiß nicht. Aber dieſe buchſtäbliche Auffaſſung hat,
wie mir ſcheint, die Bitte begründet und nicht mit Unrecht, daß
man Se. Majeſtät bitten möge, durch einen Ausſpruch dieſer Art
das Bedenken daß die allgemeinen Geſetze häufig den Provinzial
Landtagen ſtatt dem Vereinigten Landtage vorgelegt werden möch
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ten, zu beſeitigen. Wenn man der Anſicht iſt, daß Ausnahme-
fälle nothwendig ſein werden, wie der Herr Referent anführte, ſo
ſcheinen ſie mir untergeordnet zu ſein, ſo daß ſich ein geſetzliches
Mittel finden wird, um dergleichen Declarationen Geſetzeskraft zu
verleihen. Dies Moment kann nicht den Nachtheil aufwiegen,
daß der Reſſort des Vereinigten Landtages ein völlig zweifelhafter
iſt, weil nach der vorliegenden Verordnung vom 3. Februar man
eigentlich nie wiſſen würde, gehört die Berathung eines allgemei-
nen Geſetzes vor den Vereinigten Landtag, gehört ſie vor den
Ausſchuß oder gehört ſie vor die Provinzial Landtage. Nach die
ſem Vorſchlage würde ein allgemeines Geſetz vor jeder dieſer Ver-
ſammlungen berathen werden können.

Landtags-Kommiſſar: Eine Unſicherheit über den ge-
genwärtig beſtehenden rechtlichen Zuſtand in Beziehung auf den
ſtändiſchen Beirath kann ich nicht anerkennen, und glaube viel
mehr, daß die Verordnungen vom 3. Februar ſich vollkommen
deutlich darüber ausgeſprochen haben. Jm g. 3 der zweiten Ver
ordnung iſt ausdrücklich geſagt, daß der Regel nach der ſtän-
diſche Beirath über ſolche Geſetze, welche die ganze Monarchie oder
mehrere Provinzen betreffen von den Vereinigten Ausſchüſſen er
fordert werden ſoll, daß aber, wenn der Vereinigte Landtag aus
anderen Rückſichten berufen ſei, auch dieſer den Beirath mit der
ſelben rechtlichen Wirkung ertheilen könne, und daß endlich Se.
Majeſtät ſich vorbehalten, in einzelnen Fällen dergleichen Geſetze
auch den getrennten Provinzial Landtagen zur Begutachtung vor-
legen zu laſſen. Es iſt alſo nach dem beſtehenden Geſetz, wie von
einem verehrten Redner richtig hervorgehoben der Krone die Frei
heit gewährt, dergleichen allgemeine Geſetze von dem Vereinigten
Landtage, den Vereinigten Ausſchüſſen oder von den Provinzial
Landtagen berathen zu laſſen. Der Beirath der Vereinigten Aus
ſchüſſe bildet die Regel. Wenn daher Se. Majeſtät ſich jemals
bewogen finden möchten, die Periodizität des Vereinigten Landta-
ges anzuerkennen und die Vereinigten Ausſchüſſe abzuſchaffen, ſo
würde allerdings der jetzt in Frage ſtehende Vorbehalt des Beira-
thes durch die Provinzial Stände immer noch ſtehen bleiben. Die-
ſer Vorbehalt hat, wie von geehrten Rednern hervorgehoben, kei-
nen anderen Zweck, als daß in dem Falle, wenn einfache, aber
der Beſchleunigung bedürfende Geſetze in einem Augenblicke vorlie
gen möchten wo die Provinzial Stände berufen wären, dann die
Möglichkeit verbleibe, zur Vermeidung der zeit- und koſtſpieligen
Berufung der Vereinigten Landtage oder der Vereinigten Aus-
ſchüſſe den ſtändiſchen Beirath durch die Provinzial-Stände er
ſetzen zu laſſen. Die Drei Stände- Kurie iſt theilweiſe von der
Anſicht ausgegangen, daß nach den Beſtimmungen des Geſetzes
vom 5. Juni 1823 eine ſolche kumulative Befugniß verſchiedener
ſtändiſcher Körperſchaften zur Ertheilung des ſtändiſchen Beirathes
nicht zuläſſig ſei. Die Räthe der Krone haben einen ſolchen Wi-
derſpruch mit dem Geſetze von 1823 darin nicht erkennen können,
weil in dem citirten Geſetze geſagt iſt: die Provinzial Stände ſol
len bis zur Berufung allgemeiner Stände auch über allge
meine Geſetze mit ihrem Rathe gehört werden, ſo folgt daraus
keinesweges, daß in dem Augenblicke, wo Letztere berufen werden,
Erſtere dieſes Recht vollſtändig verlieren müſſen. Es handelt
ſich daher nur um eine Frage der Nützlichkeit. Der Regel nach
wird der ſtändiſche Beirath zu allgemeinen Geſetzen gewiß nützlicher
von centralſtändiſchen Verſammlungen als von Provinzial Stän-
den erfordere deshalb wird das Gouvernement nur in den Fällen
zu der vorbehaltenen Ausnahme greifen wenn dadurch dem Lande
ein weſentlicher Nutzen geſchaffen werden kann. Uebrigens legt
daſſelbe auf den Vorbehalt kein großes Gewicht.

Der Antrag der Abtheilung ſomit der Stände Kurie
wurde verworfen von 40 gegen 26 Stimmen.

Der vierte Antrag der Stände-Kurie ging dahin, daß
ohne Zuſtimmung des Vereinigten Landtags keine Landes-

ſchulden rechtsgultig kontrahirt werden ſollten. Die Ab-
theilung der Herrenkurie ſtimmte dem Antrage zur Hälfte
bei und empfahl der Kurie folgenden Vorſchlag:

»Se. Majeſtät den König allerunterthänigſt zu bitten,
anerkennen zu wollen, daß nur mit Zuſtimmung des
Vereinigten Landtags Landesſchulden rechtskräftig kontra
hirt werden können; und dabei auszuſprechen, daß Se.
Maj. das unbeſtreitbare Recht der Krone behalten moöge,
in allen Fällen in welchen die Einberufung des Verei-
nigten Landtags unausfuührbar iſt, ohne Zuziehung ſtän-
diſcher Organe Anleihen zu kontrahiren.“

Der Antrag fand bei der Abſtimmung nicht die erfor-
derliche Majorität von z.

Der Fürſt Radziwill hatte folgendes Amendement
geſtellt

„Se. Majeſtät zu bitten
1) daß alle in Friedenszeiten zu kontrahirenden Staats An

leihen für welche Staats- Eigenthum oder Staats Reve
nüen zur Sicherheit beſtellt werden, nicht anders als mit
Zuſtimmung des Vereinigten Landtages aufgenommen wer
den ſollen

2) daß daſſelbe auch von Darlehnen in Kriegszeiten gelten
möge, ſo oft nach dem Ermeſſen Sr. Majeſtät die Ein
berufung des Vereinigten Landtages ohne Gefährdung des
Staats erfolgen kann;

3) daß aber in den Fällen, wo bei einem zu erwartenden
oder bereits ausgebrochenen Kriege zur Beſchaffung des
nöthigen außerordentlichen Geldbedarfs die vorhandenen
Fonds nicht ausreichen, deshalb Darlehne aufgenommen
werden müſſen und nach dem Ermeſſen Sr. Majeſtät die
Einberufung des Vereinigten Landtages unausführbar iſt,
Sr. Majeſtät das Recht vorbehalten bleiben möge, der-
gleichen Anleihen ohne Zuziehung ſtändiſcher Organe rechts
gültig zu kontrahiren

4) der J. 7 des Geſetzes vom 3. Februar 1847 wegen Bil-
dung des Vereinigten Landtages bleibt in Kraft.

Mit der erforderlichen Majorität von z nahm die
Kurie das Amendement an.

Jm fuünften Antrage bat die Stände- Kurie um eine
Deklaration, welche außer Zweifel ſetzte, daß das Recht
des ſtändiſchen Beiraths uüber alle Steuergeſetze uüberhaupt
dem Vereinigten Landtage zuſtehe. Die Herren-Kurie er
klärte ſich mit dieſem Antrage mit mehr als z einver-
ſtanden.

Jn gleicher Weiſe trat die Herren-Kurie der ſechsten
Bitte der Stände-Kurie uüber die Domainen und Regalien
mit z ihrer Stimmen bei, und zwar in beiden Fällen ohne
Diskuſſion.

Der ſiebente Antrag der Stande bezog ſich auch darauf,
daß die Verfaſſungsgeſetze nicht ohne Zuſtimmung des Land-
tags geändert werden durften.

Die Abtheilung der Herren-Kurie empfahl den Beitritt
zu dieſem Antrage in der Verſammlung erhoben ſich aber
mancherlei Bedenklichkeiten, in Folge deren man zuerſt den
Beirath an die Stelle der Zuſtimmung ſetzte. Alsdann er-
klärte ſich der Prinz von Preußen:

Jch muß mir erlauben, einige Worte zu ſagen. Der ho
hen Kurie wird vielleicht ſchon öfter das Gefühl ingewohnt und
ſich ihr die Bemerkung aufgedrängt haben, in welch' eigen
thümlicher Lage ich mich oft perſönlich bei der Diskuſſion be
finde keiner der Diskuſſions- Punkte iſt indeſſen für mich er
greifender, als der vorliegende. Es handelt ſich hier um eine
neue Schmälerung der Rechte der Krone, ich ſage neue Schmä-
lerung. Ich trete dem Mitgliede aus der Provinz Poſen darin



bei, daß, wenn Se. Majeſtät der König es für gut befinden,
in Jhrer Weisheit ein Recht der Krone Sich ſelbſt zu ſchmä
lern, kein Unterthan, Jch alſo am wenigſten, darüber Bemer-

kungen machen darf; wenn es aber darauf ankommt, daß die
Verſammlung darauf antragen will, Rechte der Krone zu ſchmä

lern, wozu Jch ihr übrigens das Recht abſprechen müßte, Jch
mich dieſem Antrage entſchieden widerſetzen muß. Es ſcheint
indeß, daß der Antrag auf Zuſtimmung wenig Anklang
gefunden hat ich übergehe ihn daher und komme zu dem Worte
»Beirath.« Das Geſetz vom Z. Februar d. J. im 2ten Ab-
ſatz F. 12 ſchreibt vor: Sollten Wir Uns bewogen finden,
den ſtändiſchen Beirath über ſolche Abänderungen der ſtändi-
ſchen Verfaſſung zu erfordern, welche nicht, als die Verfaſſung
einer einzelnen Provinz betreffend, von dem Landtage dieſer
Provinz zu berathen ſind, ſo werden Wir ein ſolches Gutachten
nur von dem Vereinigten Landtage einfordern und bleiben die
ſem alle auf dergleichen Aenderungen bezüglichen ſtändiſchen Ver
handlungen ausſchließlich vorbehalten.

Jn dieſem weiſen Vorbehalte ſcheint mir zugleich alle Ge
währ geleiſtet zu ſein, die der Landtag von ſeinem Monarchen
verlangen kann, und wenn es je einen König von Preußen
geben könnte, der dieſen Paſſus ſo auslegte: mit der größten
Willkür oder ohne die augenſcheinlichſte Nothwendigkeit die ſtän
diſchen Geſetze ändern zu können, ſo glaube ich es mit Stolz
ſagen zu können, daß ein ſolcher König nicht ſeiner Ahnen
würdig daſtehen würde. Daß ich dieſe Geſinnungen meinem
Sohne einprägen und ſie auf ihn vererben werde, dieſe Ver
ſicherung glaube ich geben zu können, und ſo Gott will, wird
es ſo weiter gehen. Deshalb ſtimme ich dafür, daß der 9. 12
Unverändert ſtehen bleibt.

Graf v. Arnim: Es iſt nur die Frage, ob dieſes Recht
der Krone, das wir derſelben gewiß Alle ungeſchmälert erhalten
wollen irgend beſchränkt wird durch den Antrag, der von meh-
reren Seiten gemacht wird. Es iſt gewiſſermaßen nur eine
Deklaration des 9. 12. Es hat der Gedanke vorgeſchwebt, daß
es den Ständen, wie bisher, auch ferner geſtattet ſein ſolle,
wenn Veränderungen in der Verfaſſung erfolgen, ſie darüber
zu hören. Bereits des hochſeligen Königs Majeſtät haben in
der Verordnung vom 5. Juni 1823 verheißen, daß, wenn
Aenderungen in den ſländiſchen Geſetzen ſtattfinden ſollten, dar
über die Stände gehört werden ſollten. Es hat daher auch,
wie ich glaube, gewiß Niemand erwartet, daß der 9. 12 ſeinem
Wort- Jnhalte nach ſo gedeutet werden würde, daß willkürlich
Abänderungen der ſtändiſchen Geſetze ohne Beirath der Stände
erfolgen werden, und ich glaube, wir treten Alle darin dem
hochherzigen Ausſpruche des hohen Redners bei, daß der Mo
narch der Erſte in der Reihe der preußiſchen Monarchen ſein
würde, der ſolcher Beſtimmung eine ſolche Auslegung geben
wollte, und ein ſolcher Ausſpruch aus dieſem hohen Munde
hat uns Alle gewiß mit Freude erfüllt. Es fragt ſich aber, ob
es nicht zur Beſeitigung. irriger Anſichten außerhalb der Ver-
ſammlung dienen möchte, wenn ein- für allemal den Zweifeln
ein Ende gemacht würde, und wenn eben das, was die Anſicht
Sr. Majeſtät des Königs iſt, auch als geſetzliche Anſicht aus-
geſprochen würde. Jch kann mir nicht denken, wie es nach der
Aufklärung die gegeben worden iſt, etwas Anderes hat heißen
ſollen, als daß der Vereinigte Landtag dasjenige Organ ſein
ſoll, welches den Beirath über Veränderungen in der ſtändi-
ſchen Verfaſſung geben ſoll. Wenn dies aber der Fall iſt, wür-
de es dann nicht zur großen Vermehrung der Zuverſicht in die
ſtändiſche Verfaſſung und zur Uebereinſtimmung mit der bishe-
rigen Geſetzgebung mit den provinzialſtändiſchen Geſetzen dienen
und zu dem Vertrauen ihrer vollen Geltung führen, wenn die
Deutung beſeitigt würde, die dem, was wir aus dem hohen

Munde vernommen haben, diametral entgegenſteht, die man
aber in dieſen Paragraphen gelegt und innerhalb und außerhalb
der Verſammlung ausgeſprochen hat, in Worten, und Schrif
ten und zwar auf eine höchſt verderbliche und ſchädliche Weiſe
für das Vertrauen und die Geſtaltung unſerer Verhandlungen,
indem man dargeſtellt hat, daß hierin die vollſte Willkür läge,
und daß wir gar keine Sicherheit hätten Jch wiederhole, daß
in dem Theile der Bevölkerung und in der ganzen Verſamm-
lung, die eine nähere Anſchauung der politiſchen Verhältniſſe
beſitzt, und in der ſich der Geiſt der Regierung bethätigt hat,
daß in dieſer ſich die volle Zuverſicht bewahren wird daß auch
bei dem Beſtehenbleiben dieſes Paſſus von Sr. Majeſtät dem
Könige ohne den Beirath der Stände nichts geändert werden
wird. Aber wir werden damit diejenige Fraktion, der dieſe
nähere Anſchauung abgeht, nicht mit unſeren individuellen An
ſichten erfüllen und ihnen die Gründe für ihren Glauben nicht
nehmen, daß die Stände auf unſicherem Boden ſtehen. Es
liegt im Jntereſſe des Landes und der Krone dem Mißtrauen
dieſe letzten Waffen zu nehmen, die im Stande ſind, Unfrieden
zu ſäen, und die von Gemüthern benutzt werden können, deren
Zuverſicht nicht feſt begründet iſt. Jch glaube, daß Se. Maje-
ſtät der König durch dieſe Erklärung eine hohe Befriedigung
und Beruhigung in die ſtändiſchen Verhältniſſe und das ſtän-
diſche Leben legen würde, ſo daß ich um dieſes Preiſes willen
wohl eine Bitte darum wagen zu dürfen glaube.

Graf v. Kielmannsegge brachte darauf folgendes
Amendement ein:

Se. Majeſtät allerunterthänigſt zu bitten an den Ver
faſſungsgeſetzen ohne Beirath der Stande Allergnädigſt
nichts ändern zu wollen.

Dieſem Antrage traten 36 gegen 30 Stimmen bei, er hatte
alſo die erforderlichen z nicht.

Die Stände-Kurie hatte achtens gebeten, die Wahlen
zu den ſtaändiſchen Ausſchuſſen und zur ſtändiſchen Schul-
dendeputation ruhen zu laſſen. Die Kommiſſion der Her-
ren-Kurie war in ihrer Majorität dem Antrage beigetreten.

Prinz zu Hohenlohe. Jch gehöre zu der Majorität, die
ſich der Bitte angeſchloſſen hat, ich habe meinen beſonderen Grund
dafür, den ich mich verpflichtet fühle, hier öffentlich auszuſprechen.
Se. Majeſtät hat den Provinzial Landtags Marſchällen den Auf
trag gegeben, beſonders darauf hinzuwirken, daß dieſe Wahlen ſtatt
finden ſollen. Jch wunſche, daß durch dieſe Bitte Se. Majeſtät
veranlaßt werden möchten, gegen die Abgeordneten auszuſprechen,
daß es Sein ausdrücklicher Wille ſei, daß dieſe Wahlen ſtattfinden
möchten. Sollte die Bitte nicht durchgehen, ſo würde ich hoffen,
daß der Herr Landtags Kommiſſar dieſe Anſicht gegen Se. Ma
jeſtät ausſpreche. Es herrſcht bei den Abgeordneten der Glaube,
daß Se. Majeſtat auf dieſe Wahlen keinen großen Werth legen
es iſt bei den Abgeordneten ferner der Glaube, daß es gleichgültig
wäre ob dieſe Wahlen ſtattfänden oder nicht. Es iſt aber von
großer Wichtigkeit, ja von außerordentlicher Nothwendigkeit, daß
ſie darüber ins Klare geſetzt werden, und daß ſie die Folgen ein
ſehen mögen die ſie ſich zuziehen, falls ſie die Wahlen verweigern.

Graf zu Lynar: Jch muß mir erlauben, auf das zuruck
zukommen, was ich bei Beginn der heutigen Sitzung bereits gel
tend gemacht habe. Jch halte dafur, daß der Antrag der Abthei-
lung, wie er hier formulirt iſt, durchaus getrennt werden muß.
Es iſt mir unzweifelhaft, daß die Wahlen zu den ſtändiſchen Aus
ſchüſſen ſtattfinden müſſen nicht allein auf Grund der Verord-
nung vom 3. Februar d. J., ſondern auch auf Grund der Ver-
ordnungen von 1842. Die Provinzialſtände müſſen ſie im eige-
nen Jntereſſe wählen. Welchen Erfolg und welche Wirkſamkeit
die Ausſchuüſſe haben ſollen, das ſteht dahin. Aber die Wahlen



dürfen unter keinen Umſtänden unterbleiben. Jch ſtelle anheim,
ob die Frage getrennt werden ſoll bei der Abſtimmung.

Graf York: Jch möchte der Meinung des geehrten letzten
Redners entgegentreten. Ich glaube nicht, daß wir hier als Pro
vinzialStände einberufen ſind ich glaube nicht, daß die Wahlen,
die durch das Patent vom 3. Februar angeordnet ſind, irgendwie

provinzialſtändiſche Wahlen ſein können. Wenn die Wahlen hier
vollzogen werden, ſo glaube ich, iſt durch den hier gewahlten Aus
ſchuß auf keine Weiſe irgendwie zugleich für die Provinzen eine
Wahl getroffen worden. Jn ſofern muß ich mich dem Antrag
vollſtändig entgegenſetzen. Dieſe hier gewählten Ausſchuſſe können
unmöglich diejenigen ſein welche in dem Geſetze von 1842 ge
meint worden ſind, wie dies der Königliche Herr Kommiſſar, ſo
fern mir recht erinnerlich, erklärt hat, wenn ſie auch aus denſel
ben Perſonen beſtehen.

Landtags-Kommiſſar: Jch kann mich hierüber leicht er
klären. Durch das Geſetz vom 3. Februar haben die Ausſchüſſe
in ihrer Vereinigung ganz andere Rechte erhalten, als ſie früher
beſaßen. Wenn daher jetzt die Wahl derſelben vorgenommen wird,
ſo erhalten natürlich die Ausſchuſſe, ſo lange Se. Majeſtät nicht
anders über deren Befugniß entſchieden haben, alle diejenigen
Rechte, welche ihnen das Geſetz vom 3. Februar beilegt.

Sie behalten aber auch diejenigen provinziellen Befugniſſe,
welche ihnen das Geſetz von 1842 gab. Vereinzelt ſind dieſelben
die Ausſchüſſe des Geſetzes vom Jahre 1842, vereinigt haben ſie
die vollen Befugniſſe des Geſetzes vom 3. Februar d. J. Jch
ſage, ſo lange Se. Majeſtät Sich nicht bewogen finden ſollten, in
Folge der vorzulegenden Anträge über dieſe Befugniſſe anderweitig
zu disponiren: Aber ſelbſt in der Vorausſetzung, daß Se. Maje
ſtät geruhen möchten dem Antrage zu willfahren, welcher heute
von der Herren Kurie beſchloſſen iſt, und welcher nun zur Pe
tition werden kann. Wenn die Stände- Kurie ihn pure annimmt,
würde doch eine Wahl auf dem jetzt Vereinigten Landtage ſtatt
finden müſſen denn der Antrag iſt dahin geſtellt, daß die Ver
einigten Ausſchüſſe künftig dem Vereinigten Landtage gegenüber
keine anderen Befugniſſe haben ſollen, als die Provinzial Aus
ſchüſſe den Provinzial Ständen gegenüber es bleiben ihnen alſo
immer Befugniſſe, und muß deren Berufung durch die Wahl
möglich werden. Deshalb kann meines Erachtens die Herren
Kurie in Konſequenz der früheren Anträge auf Erlaß der Wahl
nicht antragen ſie würde dadurch mit ſich ſelbſt in Widerſpruch
gerathen z vielmehr wird ſie höchſtens einen Antrag dahin ſtellen
können, daß die Wahlen nicht eher vorgenommen werden, als bis
Se. Majeſtät der König auf ihre das Staatsſchuldenweſen und
die ſtändiſchen Ausſchüſſe betreffenden Anträge entſchieden haben
werden.

Graf Dyhrn: Dies wäre Jnkonſequenz, denn dann würden
eben die Ausſchüſſe nicht gewählt werden dürfen, denn ſie ſind
dieſelben Ausſchuſſe, die die Provinzial Ausſchüſſe zu berathen ha-
ben. Die Ausſchüſſe, von denen wir gebeten haben, ihnen alle die
angeregten Funktionen nicht weiter beizulegen, beſtehen zwar aus
denſelben Perſonen als dieſe; aber nur von der Wahl der Aus
ſchüſſe für jene Funktion iſt hier die Rede. Von den Ausſchüſſen,
wie ſie gewählt werden müſſen, um die Provinzial Angelegenheiten
während der Nicht Exiſtenz der Provinzial Landtage weiter zu
führen von denen iſt nicht die Rede und wenn der Herr Kom
miſſar vorſchlägt, daß gebeten werden möge, die Wahl in ſofern
auszuſetzen als unſerer früheren Bitte vielleicht durch die Gnade
Sr. Majeſtät gewillfahrt würde, ſo würde dann durch dieſe Ge
währung ein anderer Ausſchuß daraus gemacht, es wäre dann ein
bloßer Provinzial Ausſchuß.

Landtags Kommiſſar: Jch erlaube mir zu bemerken,
daß ich keinen Vorſchlag gemacht, ſondern nur angedeutet habe,
welcher Antrag mit den heute gefaßten Beſchlüſſen in Einklang zu

8
h

bringen ſein würde. Als ſolchen kann ich allerdings nur denjeni
gen bezeichnen welcher die Bitte enthält, die Wahl ſo lange aus
zuſetzen, bis Se. Majeſtät wegen der hierauf bezüglichen Anträge
die Allerhöchſte Entſcheidung ertheilt haben werden. Was die
Wahl der Deputation für das Staatsſchuldenweſen betrifft, ſo
würde diejenige Funktion derſelben, welche allein ein Bedenken er
regt hat, ganz wegfallen, ſobald der Antrag, den die hohe Kurie
heute geſtellt hat, in der anderen Kurie durchginge und dann wie
nicht zu bezweifeln iſt, die Genehmigung des Königs erhielte. Es
würden dann aber noch andere, völlig unbedenkliche und doch noth
wendige Funktionen dieſer Deputation beſtehen bleiben, naämlich
die vorberathende Abnahme der alljährlich zu legenden Staatsſchul
den Rechnung, die jährliche Depoſition der eingelöſten Staatsſchul-
den Dokumente, dann die ihnen nun überwieſene Befugniß außer-
ordentlicher Reviſionen der Staatsſchulden Tilgungs-Kaſſe.

Dieſe drei ganz unbedenklichen und doch für den Fall, daß
Se. Majeſtät die alljährliche Einberufung des Landtags nicht be
fehlen möchten, nöthigen Funktionen würden beſtehen bleiben,
und es bleibt daher auch in dieſer Rückſicht eine Wahl jedenfalls
nöthig. Es würde aber in dieſer Beziehung auch der Antrag ge-
rechtfertigt ſein, dieſe Wahl ſo lange auszuſetzen, bis Se. Majeſtät
über dieſen Punkt Entſcheidung getroffen hätten.

Graf Arnim: Es ſcheint mir, daß der Antrag der Abthei-
lung, der ſich dem Antrage der Kurie der drei Stände anſchließt,
eben in Beziehung auf den heute gefaßten Beſchluß eine Aende-
rung wird erleiden müſſen, und zwar ganz in dem Sinne, wie
wir von dem Königlichen Herrn Kommiſſar bereits vernommen
haben. Jch glaube, er würde dahin zu formuliren ſein:

„Dem Antrage der Kurie der drei Stände dahin beizutreten,
daß Se. Majeſtät, mit Rückſicht auf die bereits formirten al
lerunterthänigſten Anträge und namentlich auf die zugeſicherte
Wiedereinberufung des Vereinigten Landtags innerhalb 4 Jah-
ren, bis zur Allerhöchſten Entſcheidung über jene Anträge, die
Wahlen zu den ſtändiſchen Ausſchüſſen und zu der ſtändiſchen
Deputation für das Staatsſchuldenweſen für jetzt ausſetzen zu
laſſen Allergnädigſt geruhen mögen.“

Darin liegt die Bitte, die Wahl ſo lange ausſetzen zu laſſen,
bis Se. Majeſtät darüber entſchieden haben, in wiefern Sie auf
unſere Bitten eingehen oder nicht.

Dem zuletzt formulirten Antrage gab die Herren-Kurie
mit mehr als z ihre Zuſtimmung.

Zum Schluſſe der Sitzung wurde die in der Stände-
Kurie berathene Bittſchrift wegen Vertagung des Vereinig-
ten Landtages vorgetragen, aber ihr wegen der inzwiſchen
erfolgten Prolongation nicht beigeſtimmt.

A Berlin, d. 27. Juni. Geſtern Mittag, nach dem
Schluß des Landtages, wurde dem Herrn v. Rochow die
bereits beſchriebene Adreſſe durch eine beſondere Deputa
tion, beſtehend aus den acht Landtagsmarſchaällen und drei
Abgeordneten jeder Provinz, uübergeben. Da dieſe Adreſſe
eine reine Privatſache iſt und weder einen Theil der Land-
tagsverhandlungen bildet, noch auch in denſelben publicirt
werden wird ſo theilen wir ſie nachſtehend wortlich mit:

Herr Marſchall! Nach einer gemeinſam durchlebten ern-
ſten und bedeutungsvollen Zeit empfinden wir tief und lebhaft
das Bedürfniß, nicht ohne Zeichen unſerer hohen Achtung, un
ſerer innigen Anerkennung von Jhnen zu ſcheiden, unſerer
hohen Achtung vor der Reinheit und dem Adel der Geſinnung,
unſerer innigen Anerkennung der unbefangenen, nie geſchwäch
ten Hingebung, womit Sie, treu der eigenen, gerecht gegen
fremde Ueberzeugungen, unſere Berathungen geleitet haben. Jn
dem wir dieſe Geſinnung in einfachen Worten hierdurch auszu-
ſprechen uns geſtatten, leben wir der zuverſichtlichen Hoffnung,
daß dieſelbe auch in Jhrem Herzen Anklang finden und uns



eine Stätte wohlthuender Erinnerung in demſelben bereiten
werde. Herr Marſchall! Wenn das Vertrauen Sr. Majeſtät
des Königs, welches beim Beginn des Landtages den Mar-
ſchallſtab in Jhre Hände legte, Jhnen ſelbſt und Jhren ſpä
teren Nachkommen unvergeßlich ſein wird und muß, ſo möge
in gleicher Friſche von Geſchlecht zu Geſchlecht der freie Gruß
vollen Vertrauens im Gedächtniß bleiben, welchen beim Schei-
den Jhre Mitſtände Jhnen zuriefen, ein lauteres Zeugniß für
den Marſchall der Kurie der drei Stände des erſten Vereinig
ten Landtages.

Die Rührung des Marſchalls bei der Entgegennahme
dieſes Ausdrucks einer unverfälſchten Zuneigung ſoll eben
ſo tief als aufrichtig geweſen ſein. Er hat verheißen, dies
koſtbare Dokument der Nachſicht mit ſeinen Leiſtungen in
ſeinem Geſchlecht, von Kind auf Enkelkind zu vererben.

Am Nachmittag fand ein zwangsloſes Mittagsmahl im
großen dekorirten Saale des Herrn Milentz ſtatt, zu wel-
chem ſich uneingeladen zum letzten Mal mehrere hundert
Mitglieder des Vereinigten Landtages, vermiſcht mit eini-
gen anderen Einwohnern der Stadt, zuſammengefunden
hatten. An den Wanden erblickte man die Bildniſſe der
ausgezeichnetſten Landtagsmitglieder mit Lorbeerzweigen be-
kränzt. Faſt alle Koryphäen waren verſammelt. Aus der
Herren-Kurie: Herzog v. Ratibor, Fuürſt v. Lichnowsky,
Graf v. Dyhrn. Aus der Stände-Kurie: v. Bruünneck,
v. Auerswald, v. Bardeleben, v. Saucken-Tarputſchen,
Sperling, Hanſemann, v. Beckerath, v. Vincke, Camp-
hauſen, Meviſſen, Aldenhoven, Milde, Graf v. Schwe
rin Knoblauch, Naumann v. Bockum-Dolffs, Dorenberg,
Grabow und viele Andere. Es herrſchte eine lebhafte be
wegte Stimmung in dieſem Kreiſe, der Deutſchlands Auf-
merkſamkeit ſeit Wochen ausſchließlich auf ſich gezogen hielt.
Es wurde die bereits erwähnte Wuürttemberger Adreſſe vor-
geleſen und mit allgemeinem Bravo begrüüßt. Hernach eine
andere Adreſſe der notabelſten Einwohner der Stadt Dan-
zig, worin dieſelben den Vertretern ihrer Provinz ihre volle
Anerkennung fur das in der Eiſenbahnanleihe abgegebene
Votum zollten. Dieſelbe lautete:

Die unterzeichneten Bewohner der Stadt Danzig fühlen
ſich gedrungen, den edlen und hochgeſinnten Landtagsabgeordne-
ten der Provinz Preußen ihre tief gefühlte Anerkennung des
großen Verdienſtes auszuſprechen auf welche Sie den Anſpruch
durch Jhre faſt einſtimmig an den Tag gelegte Geſinnung in
den Verhandlungen des Landtages am 7. und 8. d. M., be-
treffend die preußiſche Oſtbahn, begründet haben. Es giebt
Momente in der Weltgeſchichte, wo die unſerm Sinne nicht
erkennbare Weltregierung in der Bruſt ſelbſtdenkender Menſchen
eine über die Wahrnehmung augenblicklicher und materieller
Intereſſen erhabene Berufspflicht hervorruft dieſe unter ſchwie-
rigen, aber entſcheidenden Umſtänden muthig zu erfüllen, iſt
ein Verdienſt, deſſen Würdigung wir nicht der Nachkommen-
ſchaft allein haben überlaſſen mögen. Wir vertrauen unſerem
hochherzigen Könige, daß auch Er in der durch unſere Depu-
tirten kundgegebenen Stimmung ſeiner in herzenswarmer Treue
oft geprüften Provinz Preußen die wahre Vaterlandsliebe nicht
verkennen werde, wenngleich ſie Anforderungen zu befriedigen
ſtrebt, welche als ein Gebot der Zeit anzuſehen ſie nicht ver-
leugnen kann, ohne unwahr zu ſein. (Folgen die Unter
ſchriften.)

Zahlreiche Toaſte wurden ausgebracht, worunter be
ſonders einer der erſten der des rheiniſchen Abgeordneten
v. Beckerath bezeichnend war. Am Schluſſe faßte der
preußiſche Abg. v. Saucken-Tarputſchen noch einmal
die Hauptſumma aller tieferen Empfindungen in einem brau-
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ſend aufgenommenen Toaſt zuſammen, indem er ſagte: Die
Scheideſtunde ſei nun gekommen, aber die Wirkſamkeit ende
nicht. Alle wußten, was ſie dem Vaterlande ſchuldeten.
Einer habe Vertrauen zum Andern bekommen. Jeder
werde heilig geloben, nimmer zu ermatten, wenn das Va
terland es fordere. So ſcheide er zwar mit ſchwerem Her-
zen aber nicht hoffnungslos. Er fordere auf, zu trinken,
auf neues Wiederzuſammenwirken in Einigkeit und Kraft,
wenn es wiederum gelte. Noch mehrere Togſte folgten die
ſem, dieſelben verloren ſich aber in dem Getummel der all
mälig aufbrechenden Deputirten, welche groößtentheils gleich
hier von einander Abſchied nahmen, um zum Theil noch
am Abend mit den Nachtzugen oder doch am folgenden
Morgen auf der Windesſchnelle der Eiſenbahnen nach Nord
und Süd auseinander zu ſtromen. Bald wird Berlin in
ſeiner ſommerhohen Oede ſchweigend daliegen, aber der
Geiſt der Hinausgegangenen in alle Welt wird fortwirken
auf alle Zeiten.

Berlin, d. 28. Juni. Se. Majeſtät der Konig
haben Allerhoöchſtihren bisherigen außerordentlichen Geſand-
ten und bevollmächtigten Miniſter bei der ſchweizeriſchen
Eidgenoſſenſchaft, Wirklichen Geheimen Rath Grafen von
Wylich und Lottum, von dieſem Poſten abzuberufen,
ſtatt ſeiner den ſeitherigen außerordentlichen Geſandten und
bevollmächtigten Miniſter am Koöniglich belgiſchen Hofe, Ge
heimen Legations-Rath von Sydow, in gleicher Eigen-
ſchaft in der Schweiz zu ernennen und an ebengedachtem
Hofe Allerhoöchſtihren ſeitherigen außerordentlichen Geſand-
ten und bevollmächtigten Miniſter am Koöniglich hannover-
ſchen Hofe, Grafen von Seckendorff, in gleicher Eigen
ſchaft zu ernennen geruht.

Der fruhere Ober-Landesgerichts-Aſſeſſor, nachherige
gräflich ſtolberg-wernigerodeſche Regierungs Aſſeſſor und
Criminalrichter Haus hahn iſt zum Juſtiz-Commiſſarius
fur die Gerichte des erſten und zweiten jerichow'ſchen Krei
ſes, mit Ausnahme des Land und Stadtgerichts zu Burg,
unter Anweiſung ſeines Wohnſitzes in Genthin, und zugleich
zum Notar in dem Departement des Ober-Landesgerichts
zu Magdeburg ernannt.

Jhre Durchlaucht die Herzogin von Sagan-Tal-
leyrand, iſt nach Sagan, und der Ober-Praſident der
Provinz Sachſen, von Bonin, nach Magdeburg von hier
abgereiſt.

Kiel, d. 25. Juni. Hier iſt durch einen Brief aus
Kopenhagen eine Nachricht eingetroffen, die ſich wie ein
Lauffeuer durch die Stadt verbreitet. Es ſoll am letzten
Sonnabend ein Mann in dem Vorzimmer des Koönigs ver-
haftet worden ſein, welcher ſich mit Gewalt zum Konige
habe drängen wollen man habe, heißt es weiter, bei dem-
ſelben geladene Piſtolen und einen Dolch gefunden; der
Verhaftete ſoll ein Holſteiner ſein. Wir hoffen, daß die
Sache nicht wahr, oder daß, der Verhaftete wahnſinnig iſt.

Schleswig, d. 19. Juni. Es iſt hier allgemein die
Nachricht verbreitet, daß eine Königl. Anordnung, auch
dem Regierungskollegio in ſeiner Geſammtheit unerwartet,
des Inhalts erfolgt ſei, daß in der Gelehrten Schule zu
Hadersleben der Unterricht von Oſtern 1848 an in dani-
ſcher Sprache zu ertheilen womit zugleich die Quiescirung
derjenigen dort angeſtellten Lehrer verbunden werden ſoll,
welche nicht im Stande ſind, in daniſcher Sprache Lehr-
vorträge zu halten.



Bekanntmachungen.
Hausverkauf in Querfurt.

Ein Haus in hieſiger Stadt mit Sei-
tengebäuden und Garten, höchſt bequem
eingerichtet, frei und freundlich an zwei
Hauptſtraßen liegend, worin bei ſeiner über-
aus günſtigen Lage fortwährend ein ſchwung
haftes Materialgeſchäft betrieben wird, wie
ſonſt das Grundſtück auch zu jedem andern
Geſchäfte ſich eignet ſoll veränderungs-
halber aus freier Hand meiſtbietend ver
kauft werden.

Zu dieſem Ende habe ich auftragsweiſe
einen Termin auf Montag, den 12.87 Vormittags 10 in meinem

eſchäfts- Zimmer angeſetzt, wozu
Kaufluſtige hierdurch mit dem Bemerken
eingeladen werden, daß die Kaufbedingun-
gen von jetzt an bei mir eingeſehen und
danach auch ſchon von jetzt an die Kauf-
unterhandlungen angeknüpft werden können.

Querfurt, den 25. Juni 1847.
Der Juſtiz-Commiſſar und Notar

Menghius.

Edietal-Ladung.
Alle diejenigen welche bei der eingelei-

teten Theilung der Koppeljagd des Weißen-
felſer Kreiſes, gewöhnlich die Koppeljagd
des Stößener Stuhls genannt, ein Jnter-
eſſe haben, werden hierdurch bei Vermei-
dung der Präkluſion aufgefordert, ihre An
ſprüche ſpäteſtens in dem auf

den 30. Auguſt d. J. Vormittags9 uhr
im Gaſthofe zur Sonne in Oſterfeld an
ſtehenden Termine bei uns anzugeben und
nachzuweiſen.

Die Jagdtheilungs-Commiſſion
des Weißenfelſer Kreiſes.

Offerte.
Ein junger, gewandter Commis, der ſchon

in mehreren Häuſern ſervirt, ſucht eine
ſofortige oder auch ſpätere Stellung, und
iſt es ihm gleich angenehm, in welcher
Branche.

Darauf Reflektirende werden gebeten,
ihre Adreſſen unter Chiffre A. B. poste
restante Halle gelangen zu laſſen.

Gaſthofs- Verkauf.
Ein Gaſthaus auf dem Lande, das ſich

des beſten und lebhafteſten Verkehrs ſeit
einer langen Reihe von Jahren erfreut und
mit einem ausſchließlichen Privilegium ver
ſehen iſt, ſoll, weil deſſen Beſitzer kränklich
geworden aus freier Hand unter ſehr vor-
theilhaften Bedingungen verkauft werden.

Hierauf Reflektirende haben ſich in Fran-
co- Briefen an den Regierungs Advocaten
Dr. Habicht in Bernburg zu wenden.
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Bekanntmachung.
Vom 1. Juli d. J. ab werden mit den Halle- Thüringer Dampfwagenzügen fol

gende Poſten zu Eiſenach in Verbindung ſtehen:
1) Erſter Zug, von Halle ab

von Eiſenach Schnellpoſt nach Frankfurt a. M. ab
2) Zweiter Zug, von Halle ab

von Eiſenach Diligence nach Ferro a. M. ab
3) Dritter Zug, von Halle ab

von Eiſenach Omnibus-Poſt nach grave le a. M. ab
4) Vierter Zug, von Halle ab

0 o
Uhr früh,

11zu Eiſenach an Vorm.
1 Nachm.9 Vorm.zu Eiſenach an 21 Nachm.

21 2 7zu Eiſenach an 71 Abends,
9

6 7u Erfurt an 10
Mit dieſem letzteren Zuge gehen nur Sachen für Merſeburg und den Thüringer
Cours p. Querfurt von hier ab, auch fällt von dem obigen Termine ab die Schnell
poſt zwiſchen Erfurt und Eiſenach weg.

Halle, den 28. Juni 1847. Königl. Ober-Poſt-Amt.
Göſchel.

Bekanntmachung.
Vom 1. Juli e. an iſt in Dürren-

berg eine Poſt-Expedition, ſo wie eine täg
liche zweimalige Perſonenpoſt Verbindung
mit zweiſpännigen, ſechsſitzigen Königl. Wa-
gen, zwiſchen Dürrenberg und dem An-
haltepunkte der Thüringer Eiſenbahn zu
Corbetha, mit folgendem Gange einge-
richtet
aus Dürrenberg um S Uhr früh zum

Anſchluß, reſp. an den 2ten um 9
früh von und den 2ten um 10!/, Uhr
paſſirenden Zuge nach Halle

und um 33/, Uhr Nachmittags zu dem um
41/, Uhr paſſirenden Zuge nach Halle

aus Corbetha um 10!/, Uhr Vormit-
tags nach Ankunft des 2ten Zuges von
und des 2ten Zuges nach Halle;

und um 63/, Uhr Abends nach Ankunft
des 2ten Zuges von Halle.

Das Perſonengeld iſt für die Perſon und
Tour auf 21 Sgr. feſtgeſtellt.

Es werden mit jeder Fahrt nur ſo viel
Perſonen, als der Raum im Wagen dar-
bietet, befördert, Beichaiſen aber nicht ge

ellt.x Merſeburg, den 26. Juni 1847.

Königl. Poſt-Amt.
Buchwald.

Vom Rittergute Hohenthurm
iſt ein brauner Jagdhund, auf den Namen
»Nero“ hörend, entlaufen. Wer denſelben
nachweiſt oder wiederbringt, wird ange-
meſſen belohnt werden.

Auf dem Rittergute Gnölbzig bei
Alsleben ſtehen ein Paar egale Wagen-
pferde, Rappen ohne Abzeichen, zum Ver-
kauf.

Satteldecken und Fliegennetze
ſind zur beliebigen Auswahl auf das Bil-
ligſte zu haben beim Sattel- und Reitzeug-
verfertiger Fr. Lange, große Ulrichſtraße
Nr. 66.

Mittwoch den 7. Juli Singverein
in Niemberg.

Eine Wirthſchafterin von mittleren Jah
ren, welche bereits ſeit Jahren eigene große
Wirthſchaft betrieben hat, ſucht eine Stelle,
da dieſelbe wegen Aufgabe ihres Haushalts
gegenwärtig unbeſchäftigt iſt. Näheres er
theilt Mad. Rümpler im Bierkeller am
Markt.

2000 Thlr. werden gegen ſichere Hypo-
thek zu Michaeli ohne Unterhändler
geſucht. Nähere Auskunft: Promenaden-
und Ulrichsſtraßen-Ecke Nr. 36, zwei Trep
pen hoch.

Zu unſerm diesjährigen Königsſchießen,
welches den 11., 12., 13. und 18. Juli
d. J. gehalten werden ſoll, laden auswär
tige Freunde freundlichſt und ergebenſt ein

Gerbſtädt, den 28. Juni 1847.
die Schützen geſellſchaft.

Eine freundliche Wohnung iſt ſogleich
zu beziehen in Giebichenſtein Nr. 6.

Am 22. Juni C. iſt mir ein grauflecki-
ger Jagdhund zugelaufen. Der Eigenthü-
mer wird erſucht, den Hund ſpäteſtens bis
zum 4. Juli gegen Erſtattung aller Un-
koſten wieder abzuholen bei

Haaſe in Diemitz.

Bad Wittekind.
Mittwoch den 30. Juni großes Mi-

litair-Concert.

Sonntag den 4. Juli ladet
zum erſten Kirſchfeſt ganz ergebenſt ein

C. Wehde auf dem hohen Petersberge.
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So eben iſt bei uns erſchienen und in allen Buchhandlungen So eben ist bei uns erschienen und in allen Buchhandlangen

zu haben: zu habenDr. C. F. Mühlenbruch's i Die quinare und vigesimaleLehrbuch der D ählmethodeJ n ſt t t u t t o nen J bei Völkern aller Weltheile.
des Römiſchen Rechts. Nebst ausführlichen Bemerkungen über die Tahlwörter Indogerma-

Z w eite nischen Stammes und einem Anhange von Fingernamen.
verbeſſerte und vermehrte Auflage onDr. Edunngerre nppermann, J Dr. August Friedrich Pott,

Profeſſor der Rechte an der Univerſität Halle Wittenberg. ord. Prof. d. allgem, Sprachwissenschaft an d. Univ. zu Halle.

gr. 8. geh. Preis 1 Thlr. 20 Sgr. gr. 8. geh. Preis 1 Thlr. 24 Sgr.
Halle, Juni 1847. HalIIe, Juni 1847.C. A. Schwetſchke und Sohn. C. A. Schwetschke und Sohn.

J

Zur Beachtung für Grundſtücks-Käufer.
1) Ein in aller Hinſicht zu empfehlendes, mit allen Branchen, auch Holzbeſtänden verſehenes, preiswürdiges Rittergut

in der preußiſchen Ober-Lauſitz, nahe einer Stadt gelegen, mit 1000 Morgen durchaus ſchwerem Weizenboden und ſchönſten er
giebigſten Wieſen 500 Morgen Forſt, ſowie bedeutenden und gut rentirenden techniſchen Betrieben: 130,000 Thlr. mit 40,000
Thlr. Anzahlung.

2) Ein dergl. vorzügliches Rittergut, ebenfalls in der preuß. Ober-Lauſitz gelegen; Preis 90,000 Thlr. mit 30,000
Thlr. Anzahlung.ß 3) Ein im K. Sachſen gelegenes Rittergut, mit nahe an 10,000 Einheiten und für 40--50,000 alten ſchlagbaren Höl-

zern 50,000 Thlr. Anzahlung.
4) Ein zwiſchen Dresden und Leipzig gelegenes Rittergut, mit allen Branchen und Ehrenrechten und über 7000 Acker

Areal, für 144,000 Thlr. mit 60,000 Thlr. Anzahlung.
5) Ein Rittergut, 5 Stunden von Leipzig in der fruchtbarſten Pflege, durchaus Raps und Weizenboden, welches

nachweislich über 5500 Thlr. reine Rente giebt, mit 40,000 Thlr. Anzahlung.
6) Ein Lehngericht in der Gegend von Freiberg, gegen 180 Acker Areal, Holzung und Nebenbranchen, für 35,000

Thlr. mit 15,000 Thlr. Anzahlung.
7) Drei Landgüter, reſp. 1 und 2 Stunden von Leipzig gelegen, zu 18,000, 30,000 und 31,000 Thlr. mit billigen

Anzahlungen, auch Tauſch gegen gut rentirende Hausgrundſtücke.
8) Zwei an waſſerreichem Fluß gelegene Mühlen, zu, 42,000 und 60,000 Thlr.
9) Ein herrſchaftlich eingerichtetes Garten-Grundſtück von 32,000 Ellen Flächenraum, an der ſchönſten

Lage des Stadtbezirks von Leipzig; Preis 24,000 Thlr. mit circa 6000 Thlr. Anzahlung.
10) Eine in der Nieder-Lauſitz gelegene Papiermühle, welche 8000 Thlr. gerichtlich taxirt, wegen beſonderer Verhältniſſe

für den geringen Preis von 6000 Thlr. mit 2—-3000 Thlr. Anzahlung zu verkaufen iſt.
Außer dieſen bezeichneten Grundſtücken ſind noch einige empfehlungswerthe Rittergüter namentlich ein vorzüg-

liches Feldgut bei Cöthen mit 1200 Morgen Areal für 76,000 Thlr. in der ſächſiſchen und preußiſchen OberLauſitz mit
Holzbeſtänden zu verkaufen. Kaufluſtige erhalten auf koſtenfreie Anfragen weitere Auskunft von dem zu dieſen Verkäufen
beauftragten Oekonomen H. Böhme in Leipzig an der Neukirche Nr. 37.

Gänzlicher Ausverkauf. M. anZu unſerm am 4. Juli und folgenden
Tagen ſtattfindenden Königsſchießen laden

Der Ausverkauf meines Schnittwaaren-Lagers beſteht fort und werden ſämmtliche wir mit dem Bemerken freundlichſt ein,
Waaren zu auffallend billigen Preiſen verkauft. daß diesmal Sonntag den 11. Juli die Ein-

Michael Preuß, Rathhausecke. führung des Königs erfolgt.
Alsleben a./S., den 2. Juni 1847.Zugleich ſetze ich ein hieſiges und auswärtiges geehrtes Publikum in Kenntniß, daß Der Vorſtand

das Watten- Geſchäft eigner Fabrik, kleiner Berlin Nr. 414, früher unter der Firma des Schüten- Vereins
G. Jonſon, fortbeſteht, und ſtelle ich bei dem ſchwerſten Gewichte die allerbilligſten
Preiſe. Michael Preuß, kl. Berlin Nr. 414 und Rathhausecke.J Ein in den Geſchäften der AuseinanderEin mit Real- Conceſſion verſehenes, bei Daß ich mich hier als praktiſcher Arzt, ſetzungs- Behörden vollſtändig routinirter
Leipzig gelegenes Schenkgrundſtück iſt ſofort Wundarzt und Geburtshelfer niedergelaſſen und in ſittlicher Beziehung genügend em
billig zu verkaufen auch kann die Ueber- habe, zeige ich ergebenſt an. pfohlener Protokollführer findet ſogleich oder
nahme bei einer Anzahlung von 2500 Thlr. Zörbig, den 25. Juni 1847. vom 1. October c. ab Anſtellung. Offer-
ſogleich erfolgen reelle Kaufliebhaber erfah D ten ſind unter Beifügung eines Lebenslaufsren das Nähere hierüber durch Hrn. Gott- Dr. Fritz ſche, an Unterzeichneten zu richten.
fried Freyberg in Taucha bei Leipzig. wohnhaft bei Herrn Kaufmann Kotſch Kreis Juſtiz Commiſſarius Gühne

Briefe werden portofrei erbeten. am Markt. zu Naumburg.d

Gebauerſche Buchdruckerei.

Jt
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Beilage zu Nr. 149 des Couriers, Hall. Zeitung für Stadt und Land.

Mittwoch, den 30. Juni 184A7.

Eiſenbahnen.
Die Magdeburger Zeitung vom 28. Juni enthält

folgende Berichtigung: Am 24. d. Mts. ſind in Folge eines
Achsbruches an einem achträdrigen Güterwagen im Frühzuge
von hier nach Halberſtadt die ihm folgenden Poſt und Gepäck-
wagen, auch ein Perſonenwagen, aus dem Geleiſe gekommen
und erſtere mehr oder minder zertrümmert; leider iſt dabei ein
Schaffner erheblich drei andere Bahnbeamte leichter beſchädigt
worden, während von den im Zuge befindlich geweſenen Paſſa-
gieren keiner verletzt iſt, was wir hiermit zur Widerlegung der
über den Vorfall bereits verbreiteten, übertriebenen Gerüchte
zur Kenntniß des Publikums bringen. Magdeburg, den 27.
Juni 1847. Magdeburg -Halberſtädter Eiſenbahn-
Verwaltung.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Magdeburg, den 28. Juni. (Nach Wispeln.)

Weizen 126 Gerſte n.Roggen 100 e Hafer 441 461
Getreidebericht. Berlin, den 28. Juni.

Am heutigen Markt waren die Preiſe wie folgt:
Weizen nach Qualität von 110 118
Roggen loco 95-96

Lieferung pr. Juni regulirt 94—95
pr. Juni Juli 82 G., 83 Bf.
pr. Juli Auguſt 75 bz. u. Bf.

Gerſte loco 72 4
Hafer loco nach Qualität 42-46
Rüböl loco 1137, bz.

Herbſt 12 bz. u. Bf.
Roggen Preiſe haben ſich heute, beſonders p. loco und auf kurze

Termine, gehoben

Waſſerſtand der Saale bei Halle.
am 28. Juni Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 1 Zoll.
am 29. Juni Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 1 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 28. Juni: 6 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 28. bis 29. Juni.

Jm Kronprinzen Frau Gutsbeſ. v. Rohr m. Fam. u. Dienerſch.
a. Hohenwelſch. Hr. Prof. Bendemann m. Fam. u. Dienerſch.
a. Dresden. Hr. Dr. jur. Preller a. Hamburg. Hr. Banquier
Landsberger m. Gem. a. Breslau. Hr. Rent. SonderHauer a.
Geham. Hr. Gutsbeſ. Ehrig a. Biela. Hr. Buchhdlr. Jokuſch
a. Brünn. Hr. Partik. Liebfried a. Berlin. Die Hrrn. Kaufl.
Barillot a. Petersburg, Simmande a. St. Thomas Reinhold
a. Nürnberg Staäber a. Wurzburg, Stülzner a. Leipzig.

Stadt Zürich: Hr. Lieut. Baron v. Hünefeld a. Meiningen. Die
Hrrn. OAmtl. Sander a. Neukirchen, Thranhardt a. Naum-
vurg. Hr. Reg. Aſſeſſor Schrader a. Magdeburg. Die Hrrn.
Kaufl. Köhlmann a. Naumburg, Michels a. Coöln, Roſenthal
a. Berlin, Werther a. Bremen, Brauns a. Hamburg, Riſch a.
Mainz, Gieſecke a. Kaſſel.

Goldnen Ring Frau Kriegsräthin Schulze u. Hr. Rittmſt-. v.
E.rngel m. Gem. a. Düben. Frau Amtmannin Meyer a. Kloſter

Mannsfeld. Frau Majorin v. Penc u. Frau Rittmſtr. Spiel-
verg a. Merſeburg. Hr. Amtsrath Roth a. Bründel. Hr. Amtm.
Seiberlich a. Wienendorf. Hr. Pred. Heine a. Oberrißdorf. Hr.
Lehrer Kunze a. Seehauſen. Hr. Schiffseigner Kolditz a. Dan
zig. Hr. Ger. Dir. Dietz a. Zörbig.

Goldnen Löwen: Die Hrrn. Fabrik. Niedemann m. Gem. a.
Baiern, Bancheit a. Glauchau. Die Hrrn. Kaufl. Rothe a.

Camburg, Fleiſchmann a. Berlin, Kramholz a. Elberfeld. Hr.
Oekon. Kroſigk a. Fürſtenwalde.

Stadt Hamburg Hr. Major a. D. Pietſch a. Erfurt. Hr.
Amtm. Klaſſer a. Neuſtadt. Hr. Stud. Hochmuth a. Berlin.
Hr. Negoziant Calais a. Paris. Hr. Kaufm. Murfen a. Mag
deburg. Hr. Cand. Herrmann a. Heiligenſtadt.

Goldne Kugel: Hr. Schauſp. Walter a. Nordhauſen. Hr. Condi
tor Zieſche a. Gommern. Hr. Juwelier Hohler a. Hamburg.
Die Hrrn. Kaufl. Müller a. Breslau, Kohl a. Berlin. Die
Hrrn. Gutsbeſ. Franke, Wernicke u. Kampke a. Mehlhain.

Zur Eiſenbahn Die Hrrn. Kaufl. Lion u. Meyer a. Berlin, Bra
decker a. London Findeiſen a. Mancheſter, Loöſſer u. Heyne a.
Naumburg. Hr. Baron Larſchky a. Petersburg. Hr. Reg.Rath
Reinecke a. Naumburg.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 28. Juni.

Z. Brief Geld f. Brief. Geld
St. SchuldSch. 3 93 92 Pomm. Pfndbr. 31 95
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 31 94Scheine. 95 FSchleſiſche do. 31 97Kur u. Neum. do. Lt. B. ga-Schuldverſchr. 31 89 2 rant. do. 3 SBerliner Stadt
Obligat. 31 93

Wſtpr. Pfandbr. 31 935 FFrdrchsd'or. 137 13
Großh. Poſ. do. 4 102 1012 Auguſtd'or. 12 115

do. do. 3 925 Gold al marc..
Oſtpr. Pfandbr.31 965 Disconto 4 5

Eiſenbahn- Actien.
S “2“97„eee“e5*ee e

Volleing. f. Zf.Amſt. Rott. 4 (97 bz. Rhein. Stm. 4 84 B.
Arnh. Utr. 4 do. P. Obl. 4Brl. Anhalt. 4 113 G. do. v. St. gar. 3
do. do. P. Obl.. 4 ächſ. Bair. 4 (87 bz.
Berl. Hamb. 4 108! bz. Sag.-Glog. 4 2
do. P. Obl. 41/,98 bz. do. P. Obl. 4

Brl. Stettin 4 110!/, bz. St.-Vohw. 4 791 G. 80 B.
Bonn Köln. 5 Thüringer. 4 (94 G.Bresl. Freib.. 4 W.B. C. -0. 4 Sdo. do. P. Obl.. 4 Zarsk. Selo. SCöth. Bernb.. 4 7Cr. Ob. Schl. 4 77 G. Quittungs- S
Düſſ. Elberf. 4 104 B. Bogen. Sdo. do. P. Obl. 4 (92 bz. a 4 S
Gloggnitz. 4 VHmb. Bergd. 4 Aach.-Maſtr. 20 83!/, bz.
Kiel-Alton. 4 1110 G. Berg. Märk. 50 84 bz
Leipz. Dresd. 4 Berl. Anh. B. 45 102/, bz. u. G
Magd. Hlbſt. 4 Bexb. Ludwh. 70
Magd. Leipz. 4 Brieg-Neiſſe. 55 64 Gdo. P. Obl. 4 Chemn. Riſa. 80 SN. Schl. Mk. 4 883/, bz. Köln Mind. 80 94/, bz.
do. P. Obl. 4 (927, bz. u. G. d. Thür. V. 20 85 B.
do. P. Obl.) 5 101 bz. Dresd. Görl. 90 S
Nrdb. K. F. 4 Löb. Zittau. 70OSchl. Lt. A. 4 105 B. Magd. Witt. 20 85 B. u, bz.
do. P. Obl.) 4 Mecklenburg. 60 74 G.
do. Lt. B. 4 (98 G. Nordb. F. W. 60 723, 7 bz.

Potsd. Mgd. 4 961 G Rh. St. Pr. 70 90 bz.
do. P. A. B. 4 92 B. Starg. Poſ. 30 84 B. u. G.
do. do. 5 1101 bz.

(Schluß der Börſe 3 Uhr.)

Freie Gemeinde.
Freitag Abends 7 Uhr GeneralVerſammlung zur
Rechnungs-Abnahme und Diskuſſion über die Eingabe an das

Königl. Gericht.
Sonntag Punkt 2 Uhr Verſammlung.

Der Vorſtand.



Bekanntmachungen.
Obſt- Verpachtung.

Die diesjährige Pflaumen Erndte der
Gemeinde Sennewitz ſoll nächſten Sonn
tag als den 4. Juli d. J. Nachmittags
3 Uhr in der Wenig'ſchen Schenke unter
den im Termine bekannt zu machenden Be
dingungen an den Beſtbietenden verpachtet
werden.

Sennewitz, den 28. Juni 1847.
Die Gemeinde daſelbſt.

1 Thaler Belohnung.
Am vergangenen Mittwoch iſt vom Stadt

ſchießgraben bis nach der kleinen Steinſtraße
ein Stroh- Cigarren Etui verloren. Der
Finder wird gebeten, daſſelbe in der Zen-
kergaſſe Nr. 570 bei dem Zieler Ha aſe ab-

zugeben. zObſt- Verpachtung.
Das zum Rittergute Hohenthurm

gehörige Obſt an der Chauſſee, ſoll
Montags den 5. Juli d. J.

Vormittags 10 Uhr meiſtbietend verpachtet
werden.

Das Neueſte
von Cigarren -Etuis, Brieftaſchen, Notiz-
büchern, Neceſſaires, Porte Monnaie, Al-
bums 2c. empfiehlt billigſt

J. G. Grosse.

Da ich wegen meiner ſchnellen Abreiſe
verhindert bin, bei den einzelnen geehrten
Badegäſten perſönlich meinen Abſchiedsbe
ſuch zu machen, ſo erlaube ich mir am
Schluſſe der hier ſo heiter verlebten Stun
den dem Herrn Dr. Gräfe für ſeine um
ſichtige Sorgfalt, wie den geehrten Bade-
gäſten für die ungezwungene Freundlichkeit
meinen wärmſten Dank auszuſprechen und
thue dies um ſo lieber, als gerade dieſe
Geſelligkeit dazu beiträgt, die trefflichen
Wirkungen des Bades, die für gewiſſe
Krankheiten nicht zu leugnen ſind, auf das
Erfolgreichſte zu unterſtützen. Ganz
hergeſtellt, kann ich einem geehrten Publi-
kum dieſen Brunnen, der ſowohl in Be-
ziehung auf das Comfortable der Einrich
tung als auf die maleriſche Umgebung u. ſ. w.
den größten Beifall verdient, aufrichtig em
pfehlen, und ſage ſchließlich dem Herrn
Prof. Blaſius, der mir dieſen Brunnen
anrieth, meinen herzlichſten Dank.

Möge ferner Frohſinn und Heiterkeit der
Wahlſpruch der Kurgäſte bleiben.

Wittekind, d. 29. Juni 1847.
Amtmann Schmidt.

Eine neumelkende Kuh mit dem Kalbe
ſteht zu verkaufen bei Peter in Prieſter.

4

dition des Couriers eine Belohnung von

10

Die Nümmern 26835 und 26836,
2 Stück Thüringer Eiſenbahn Actien Scheine nebſt Zins Coupons und Dividenden
Schemas, ſind geſtern verloren gegangen der Finder erhält bei Abgabe in der Expe

Zehn Thalern.
Vor deren Ankauf wird hierdurch gewarnt.

Bad Wittekind.
Mittwoch den 30. Juni großes Mi-

litair-Concert. Anfang 1 Uhr.

Bad Wittekind.
Außer dem ſchon annoncirten Concert

iſt heute zum Stiftungstag des Bades
Abends noch Jllumination und Feuerwerk.

Giebichenſtein, den 30. Juni 1847.

Feldſchlößchen.
Heute, Mittwoch, den 30. Juni

Extra-Concert.

KBH ä äc Unterteutſchenthal. s
S Sonnabend den 3. Juli Concert
Svon der Familie Drechsler, und
S Sonntag den 4. Abends Ball, wozu
Sergebenſt einladet c3 der Gaſtwirth Hedler.
Er e

Sonntag den 4. Juli erſtes Kirſchfeſt,
wozu ergebenſt einladet

Rothehaus. Reußner.
Heute, Mittwoch Geſellſchaftstag und

friſche Pfannkuchen bei
Bügler auf der Maille.

Zum Sternſchießen Sonntag den 4. Juli
ladet ergebenſt ein

Schladebach in Weſtewitz.

Die Speiſewirthſchaft, kleine
Steinſtraße Nr. 236, empfiehlt
ihren Mittagstiſch zu folgenden
billigen Preiſen: pr. Monat 5
Thlr., 3 Thlr. 22 Sgr. und
2 Thlr. Um gütigen Zuſpruch
bittet bei der reellſten und bil-
ligſten Bedienung

F. Ruprecht.
Eine neu und elegant meublirte Stube

parterre iſt von jetzt ab an einen einzelnen
Herrn zu vermiethen

gr. Ulrichsſtraße Nr. 75.

Eine geſunde Amme vom Lande wird
geſucht. Räheres hierüber ertheilt

Dr. Roſenbaum.

Die ſo vielſeitig bei mir geſ. uchten
Amerikaner waſſerdichten Filz-
tuch, Herren und Knaben Hüte
ſind angekommen und empfiehlt ſolche als
das Modernſte und dabei ſehr billig im
Preiſe

Herrmann Schöttler
im Haarſchneide-Salon,

große Ulrichſtraße Nr. 4.

FamilienNachrichten.

Entbindungs- Anzeige.
Heute, Morgens 3 Uhr, ward meine

Frau von einem Mädchen glücklich ent
bunden.

Halle, d. 29. Juni 1847.
Höne, Kreis Secretair.

Verlobungs- Anzeige.
Die Verlobung meiner Tochter Emilie

mit dem Kaufmann Herrn W. Reiten
baum aus Stettin beehre ich mich hier-

durch ſtatt beſonderer Meldung ergebenſt
anzuzeigen.

Halle, den 28. Juni 1847.
Meyer Michaelis.

Verbindungs-- Anzeige.
Als ehelich Verbundene empfehlen ſich

Auguſt Pohlmann,
Emma Pohlmann geb. Poppe.

Halle, d. 29. Juni 1847.

Todes Anzeige.
Den heute Mittag 1 Uhr nach mehr-

wöchentlichen Leiden im 76. Lebensjahre er
folgten Tod unſeres guten Vaters, Groß
vaters und Schwiegervaters, des Kaufmann
und Tuchhändler Herrn Johann Siegs-

zeigen wir
Freunden und Verwandten hierdurch erge
mund Kühne sen, hier,

benſt an.
Delitzſch, d. 28. Juni 1847.

Die Hinterlaſſenen.

Todes Anzeige.
Den am 27. Juni zu Stettin erfolg-

ten Tod ihres Sohnes und Bruders, des
Thierarzt Karl Küpp, in einem Alter von
27 Jahren 7 Monat zeigen Freunden und-
Bekannten hierdurch an

die Hinterbliebenen.

n
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